
Leitet Beschluss weiter.

Teilnahme an 
Öffnungstermin. 

Kirchenpflege Verwaltungs-
zentrum

BO
Bischöfliches

Bauamt

Architekt/
Planer

Prozessablauf Ausschreibung und Vergabe (§ 34 BauO)

KGR

Erhält Kopie.

Vorangegangene Prozesse:
Bedarfsprüfung und Bedarfsanerkennung (§§ 24 u. 25 BauO)
Beauftragung und Vertragsabschluss Architekt (§ 31 BauO)

Bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen: Antragstellung (§ 28 BauO)

Beschlussfassung zur
Vergabe der Aufträge.

Ggf. nach
Zuständigkeitsordnung

delegieren.

HINWEISE:

Öffentliche
Ausschreibungen sind

bekannt zu machen, z. B.
in Tageszeitungen oder

auf der Internetseite der
Kirchengemeinde (§ 12

VOB/A).

Beschränkte
Ausschreibungen und

Vergaben ab einem
voraussichtlichen

Auftragswert von netto
25.000 Euro sind

bekannt zu machen, z. B.
auf der Internetseite der
Kirchengemeinde (§ 20

Abs. 3+4 VOB/A).

Erstellt die Vorlage der
Bekanntmachung für die

KG / Kirchenpflege.

Ausschreibung nach
VOB/A. Einholung von

Angeboten.

Angebotsunterlagen
gehen im

Architekturbüro ein,
werden ungeöffnet

gesammtelt. 
Zeitnahe  Info an

Kirchenpflege und KGR.
Vorbereitung Vergabe
entsprechend VOB/A.

Vorbereitung
Öffnungstermin, z.B. in

Gemeindehaus oder
Büro des Architekten

Teilnahme an 
Öffnungstermin. 

Leitung des
 Öffnungstermins.

Anfertigen des
Protokolls.

Prüft Angebote, erstellt
Ausschreibungsergebnis
und Vergabevorschlag.
Nachweis Einhaltung

Kosten mittels

Kostenanschlag (Projekt-
und Kostendatenblatt).

Weiterleitung der
Unterlagen an BBA, VZ

und Kirchenpflege.

BBA prüft Einhaltung
Genehmigungssumme,

 erteilt Freigabe zur
Vergabe mittels Mail an
 Kirchenpflege und VZ

(CC). Informiert die AKG.

Erhält Kopie.

Erhält Beschluss zur
Durchführung der

Vergabe.

Bereitet Bauverträge vor
und leitet an

Kirchenpflege weiter.

Einholen von
Unterschriften der
Vertreter der KG. Unterschreiben des

Vertrags. 
Ggf. nach

Zuständigkeitsordnung
delegieren. Leitet Bauverträge

zurück an Architekt.
Führt Vergabe durch,
holt Unterschrift des

Auftragnehmers ein und
leitet eine Ausfertigung
der Bauverträge zurück

an Kirchenpflege.Archiviert
Ausschreibungs-
unterlagen und

Bauverträge vor Ort
dauerhaft.

Im Falle einer genehmigungspflichtigen Maßnahme muss die kirchenaufsichtsrechtliche Genehmigung vorliegen, bevor Angebote eingeholt werden. 
Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, alle Bauleistungen entsprechend der aktuellen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) zu

vergeben. (§ 34 Abs. 1 BauO)

Bei genehmigungsfreien
Maßnahmen

Bei
genehmigungspflichtigen

Maßnahmen

 Erstellt Beschlussvorlage
für Vergabe

(Mustervorlage), leitet an
Kirchenpflege weiter.

Bringt Beschlussvorlage
in KGR ein.

Mindestens 2 Vertreter:innen des Auftraggebers




